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2ln ber leisten ffaßregöer»
fammlung beg ©eßmeig. @e=

merbeOereing in ©larug hat
befannttieß bie große Meßr»

ßeit ber ^Delegierten ben Entmurf beg Eentralöorftanbeg
betreffenb ein ©unbeggefeß über ©erufgoerbänbe
pringipietl gutgeheißen unb ben Sentralüorftanb beauf»
tragt, feine Vorarbeiten fortgttfeßen unb gu biefent fjmecfe
aueß eine Verftänbigung mit anbern mirtfcßaftlicßen Ver»
bänben ober mit politifcßen Parteien angubaßnen. Sie
Vereingbeßörbert haben feit biefer ffeit nicht ettoa bie

ffänbe in ben ©cßoß gelegt, fonbern ihre Veftrebungen
gur 9lnbaßnung eineg fchtoeiger. ©emerbegefeßeg unab=

läßig fortgefeßt. Ser Eentralöorftanb bjat im Voüentber
ben begüglicßen Vericßt feineg Vororteg gutgeheißen.
Sem genannten Sluftrage nacßfommenb, mürben mit
ben ©pißen eingelner Ermerbggruppen Verßanblungen
über ein gemeinfameg Vorgehen in mirtfcßaftgpolitifißen
fragen gepflogen unb ber Vorftanb £)offt, eg !önne an
ber näcßften ffaßregüerfammlung in Sßun ein günftigeg
SRefuItat berichtet merben. Ser Slrbeiterbunb freilich
feßeint nießt geneigt, gemeinfam mit bem ©eßmeiger.
©emerbeoerein bie forage ber beruflichen Drganifation
gu prüfen unb gu förbern, mag aber ben leßtern in

feiner SSeife ßinbern mirb, fein $iel unentmegt meiter
gu üerfolgen.

i (Mitgeteilt.) fyn nächfter ßeit mirb bag'©efretariat
beg ©eßmeiger. ©emerbeüereing bureß perfönlicße Ein»

| bernahtne gaßlreicßer fompetenter ffaeßteute aug ben ber»
fchiebenften Sanbegteilen unb gemerblithen ©erufgarten

i Sri) eb un g en beranftalten über ben gegenmärtigen
©tanb unb bie E n t m i cf I u n g ber f cl) m e i g e »

j rtfeßen ©emerbetßätigfeit. Mit Vücfficßt auf
| ben leibigen llmftanb, baß bie ©efultate ber profitierten
| eibg. ©emerbegäßlung im ffaßre 1900 gu fpät publigiert

merben möcßten, um auf bie fomntenben ffanbelgber»
traggunterßanblungen unb ßolltarifrebifionen Einfluß
gu geminnen, foltert bei borermäßnten Erhebungen ing»
befonbere bie SBirfungen ber befteßenben Zolltarife unb
ffanbelgberträge auf bag Äleingemerbe unterfueßt unb
biegbegüglicße SSünfcße ber ©emerbetreibenben entgegen»
genommen merben. 3m fernem foil bei biefen Erßeb»
ungen u. a. naeß ißrobuftion unb Slbfaß, Boßn», ®on=
furreng» unb SrebitOerßältniffen, Slrbeitglofigfeit, fomie
naeß ben Slugficßten ber Äteingemerbe in Vegug auf bie

ttmgeftaltung oom Mein» gum ©roßbetrieb gefragt
merben. Sie Vefultate biefer Erhebungen merben in
einem befonbern Seit beg näcßften Saßregbericßteg beg

©eßmeig. ©emerbebereing beröffentlicßt.
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Herausgegeben unter Mitwirkung schweizerischer

Kunsthandwerker und Techniker
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«ntsvrechenden Rabatt.

Zürich, den S1 Januar 18SS.

Schweizerische Gewerbepolitik.
' (Offizielle Mitteilung

des Schweiz. Gewcrbesekretariates).

An der letzten Jahresver-
sammlung des Schweiz. Ge-
Werbevereins in Glarus hat
bekanntlich die große Mehr-

heit der Delegierten den Entwurf des Centralvorstandes
betreffend ein Bundesgesetz über Berufsverbände
prinzipiell gutgeheißen und den Centralvorstand beauf-
tragt, seine Vorarbeiten fortzusetzen und zu diesem Zwecke
auch eine Verständigung mit andern wirtschaftlichen Ver-
bänden oder mit politischen Parteien anzubahnen. Die
Vereinsbehörden haben seit dieser Zeit nicht etwa die

Hände in den Schoß gelegt, sondern ihre Bestrebungen
zur Anbahnung eines schweizer. Gewerbegesetzes unab-
läßig sortgesetzt. Der Centralvorstand hat im November
den bezüglichen Bericht seines Vorortes gutgeheißen.
Dem genannten Auftrage nachkommend, wurden mit
den Spitzen einzelner Erwerbsgruppen Verhandlungen
über ein gemeinsames Vorgehen in wirtschaftspolitischen
Fragen gepflogen und der Vorstand hofft, es könne an
der nächsten Jahresversammlung in Thun ein günstiges
Resultat berichtet werden. Der Arbeiterbund freilich
scheint nicht geneigt, gemeinsam mit dem Schweizer.
Gewerbeverein die Frage der beruflichen Organisation
zu prüfen und zu fördern, was aber den letztern in

keiner Weise hindern wird, sein Ziel unentwegt weiter
zu verfolgen.

(Mitgeteilt.) In nächster Zeit wird das Sekretariat
des Schweizer. Gewerbevereins durch persönliche Ein-

j vernähme zahlreicher kompetenter Fachleute aus den ver-
schiedensten Landesteilen und gewerblichen Berufsarten
Erhebungen veranstalten über den gegenwärtigen
Stand und die Entwicklung der schweize-

î rischen Gewerbethätigkeit. Mit Rücksicht auf
î den leidigen Umstand, daß die Resultate der projektierten

eidg. Gewerbezühlung im Jahre 1900 zu spät publiziert
werden möchten, um auf die kommenden Handelsver-
tragsunterhandlungen und Zolltarifrevisionen Einfluß
zu gewinnen, sollen bei vorerwähnten Erhebungen ins-
besondere die Wirkungen der bestehenden Zolltarife und
Handelsverträge auf das Kleingewerbe untersucht und
diesbezügliche Wünsche der Gewerbetreibenden entgegen-
genommen werden. Im sernern soll bei diesen Erheb-
ungen u. a. nach Produktion und Absatz, Lohn-, Kon-
kurrenz- und Kreditverhältnissen, Arbeitslosigkeit, sowie
nach den Aussichten der Kleingewerbe in Bezug auf die
Umgestaltung vom Klein- zum Großbetrieb gefragt
werden. Die Resultate dieser Erhebungen werden in
einem besondern Teil des nächsten Jahresberichtes des

Schweiz. Gewerbevereins veröffentlicht.

' Es wagt à guter, edler Wann
MîîîîMilfPkûûs « Kür and're gern sei« Leben dran.
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